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Federführung  

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Betriebsausschuss Betriebsleitung Kenntnisnahme 13.03.2023 5 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft:  

 

Immaterielles Erbe Friedhofskultur  

 
Begründung: 

 

 

Die Bestattungskultur in Deutschland befindet sich im Wandel und führt zu Veränderungen 

auf den Friedhöfen sowie einer Pluralisierung der Trauer- und Bestattungsformen. Wäh-

rend in früherer Zeit Religion und gesellschaftliche Konventionen zu einem relativ einheitli-

chen Bild der Bestattungskultur führten, ist seit etwa den 1990er-Jahren eine Ausdifferen-

zierung der Bestattungsarten festzustellen. Neue, alternative Bestattungsformen sind auf-

gekommen und haben das traditionelle, bis dahin allgemein übliche Sargbegräbnis im 

Friedhof zurückgedrängt. So lag beispielsweise in Gladbeck der Anteil an Urnenbestattun-

gen noch vor rund 10 Jahren bei knapp 30 Prozent, mittlerweile machen Aschebeisetzun-

gen mehr als die Hälfte aller Bestattungen in Gladbeck aus. Pflegefreie Grabarten liegen 

hierbei genauso im Trend wie Bestattungsformen außerhalb der klassischen Friedhöfe wie 

beispielsweise Ruheforste oder Friedwälder. 

 

Friedhöfe sind jedoch nicht nur Orte der Bestattung und der Trauer. Bei dem Kulturraum 

Friedhof handelt es sich um ein Immaterielles Kulturerbe, das auf Empfehlung der Deut-

schen UNESCO-Kommission im März 2020 durch die Kultusministerkonferenz in das bun-

desweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. 

 

Dieses immaterielle Erbe umfasst nicht die Friedhöfe an sich, sondern die „lebendigen Aus-

drucksformen, die von menschlichem Wissen und Können getragen, von Generation zu Ge-

neration weitervermittelt und stetig neu geschaffen und verändert werden“, wie es die deut-

sche UNESCO-Kommission formuliert. In Bezug auf die Friedhofskultur betrifft dies zwei 
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große Themenfelder: Zum einen geht es darum, was wir auf dem Friedhof tun: trauern, er-

innern und gedenken sowie gestalten, pflegen und bewahren. Zum anderen würdigt die 

Ernennung zum Erbe den vielfältigen Wert der Friedhofskultur für unsere Gesellschaft: kul-

turell, sozial oder historisch, aber auch in Bezug auf Klima- und Naturschutz, gesellschaftli-

che Integration oder nationale Identität. 

 

Das Kuratorium Immaterielles Erbe Friedhofskultur setzt sich im Sinne der deutschen    

UNESCO-Kommission für die Pflege, den Erhalt und die Weiterentwicklung des immateriel-

len Kulturerbes „Friedhofskultur in Deutschland“ ein. Herr Pehle ist Geschäftsführer des 

gemeinnützigen Vereins und wird in der Sitzung über das „Immaterielle Erbe Friedhofskul-

tur“ referieren. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

X keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

x keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Betriebsausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

René Hilgner       Bruno Fritz 

Zweiter Betriebsleiter     Fachbereichsleiter Zentrale Dienste 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 

 


